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Satzung 
der Wirtschaftsjunioren KULMBACH 

Stand: 24. November 2016 

§1 Name und Rechtsform 

Die „Wirtschaftsjunioren Kulmbach“ bei der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (Kammer) sind 

ein nicht rechtsfähiger Verein. 

§2 Zielsetzung und Aufgabenstellung 

(1) Die Wirtschaftsjunioren Kulmbach wollen 

- junge Führungskräfte der Wirtschaft zusammenführen, um ihnen die Möglichkeit zum wirtschaftlichen, all-

gemeinen und persönlichen Erfahrungs- und Gedankenaustausch untereinander und mit Junioren aus 

anderen Kreisen zu geben; 

- die Interessen der ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden wahrnehmen;  

- für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft in der Region wirken und dabei die wirtschaftlichen Interes-

sen der einzelnen Gewerbezweige oder Betriebe ihrer Mitglieder durch Vorschläge und Berichte unter-

stützen; 

- für Wahrnehmung und Ehre von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns wirken; 

- junge Führungskräfte dazu befähigen, den Standpunkt und die Interessen der Wirtschaft einzeln oder auch 

als Kreis in der Gesellschaft zu vertreten und die Mitarbeit des Einzelnen in den Selbstverwaltungsorganen 

der Wirtschaft und in den demokratischen Institutionen fördern;  

- das Bewusstsein und die Verantwortung des Unternehmers und der Führung- und Führungsnachwuchs-

kräfte gegenüber der Wirtschaft und eine freiheitliche Gesellschaftsverfassung vertiefen.  

 

(2) Der Satzungszweck wird vor allem durch Projektarbeit sowie durch Fortbildungsseminare und Konferenzen 

erreicht. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinschaftliche Zwecke in Sinn des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 

der Abgabenordnung (§§51 bis 68 AO). Etwaige Gewinne oder sonstige Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Niemand wird durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt. Die ausschließlich ehrenamtlich tätigen Mitglieder haben nur Anspruch auf Er-

satz tatsächlich erfolgter Ausgaben – in Absprache mit dem Vorstand.  

(3) Die Kammer unterstützt und fördert die Wirtschaftsjunioren Kulmbach in ihrer Arbeit im Rahmen ihrer Möglich-

keiten. 

§3 Mitgliedschaft 

(1) Aktives Mitglied der Wirtschaftsjunioren Kulmbach kann nur sein, wer als selbständiger Unternehmer oder 

Angestellter im Alter bis zu 40 Jahren in einem kammerzugehörigen Unternehmen eigenverantwortliche Auf-

gaben erfüllt oder für diese Aufgaben ausgebildet wird. Ausnahmsweise ist auch die Aufnahme von Personen 

dieser Altersklasse zulässig, die eine andere berufliche Tätigkeit ausüben, aber der Zielsetzung der Wirt-

schaftsjunioren Kulmbach nahestehen. Die WJ Kulmbach sind Mitglied der WJ Bayern, der WJ Deutschland 

und damit auch im Weltverband der JCI (Junior Chamber International). 
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(2) Mitglieder können nach Vollendung des 40. Lebensjahres den Wirtschaftsjunioren Kulmbach als „Fördernde 

Mitglieder" angehören. Sie sind im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Kulmbach nicht tätig und haben in der 

Mitgliederversammlung kein Stimmrecht. Sofern sie vor Vollendung des 40. Lebensjahres bereits in ein Organ 

der WJ Kulmbach gewählt wurden, verbleiben sie Mitglied dieses Organs bis zum Ende der Amtszeit. För-

dernde Mitglieder haben Zugriff auf alle Benefits der WJD. Sie haben das Recht an überregionalen Veranstal-

tungen, wie z.B. LAKO, BUKO, etc., der Wirtschaftsjunioren teilzunehmen. Für diese Art der Fördermitglied-

schaft sind Beiträge an die WJD und WJB vom Kreis abzuführen. Dafür gehen diese fördernden Mitglieder in 

die Stimmzahlermittlung der Delegiertenversammlung der WJD ein. 

(3) Interessenten, die die Anforderungen nach §3 Abs. (1) erfüllen, können für die Dauer von bis zu sechs Monaten 

als vom Vorstand anerkanntes Gastmitglied die Arbeit und Aufgaben der Wirtschaftsjunioren kennenlernen. 

Mit dem Besuch der zweiten WJ-Veranstaltung ist ein Gastantrag auszufüllen. Nach Ablauf von spätestens 

sechs Monaten wird im Vorstand über die Aufnahme als Vollmitglied entschieden. 

§4 Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr der Wirtschaftsjunioren Kulmbach ist das jeweilige Kalenderjahr.  

§5 Pflichten der Mitglieder 

(1) Die aktive Mitgliedschaft verpflichtet zu einer aktiven Mitarbeit und möglichst regelmäßiger Teilnahme an den 

Veranstaltungen. 

(2) Die Wirtschaftsjunioren Kulmbach erheben von ihren Mitgliedern einen Beitrag, der von der Mitgliederver-

sammlung festgelegt wird, und über dessen Verwendung der Vorstand im Sinne der Satzung beschließt. 

§6 Neuaufnahme 

Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. 

§7 Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt unbeschadet der Bestimmung nach §3  

(1) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende 

eines Geschäftsjahres, 

(2) durch Versterben des Mitgliedes, 

(3) durch Ausschluss wegen Verletzung der Pflichten, insbesondere bei Nichtzahlung des Beitrages nach 

Jahresablauf und zweimaliger schriftlicher Mahnung oder bei Missachtung der Satzung, 

(4) durch Beitritt oder Mitgliedschaft einer radikalen Vereinigung oder einer sektenähnlichen Gemeinschaft. 

(5) Wenn ein aktives Mitglied seinen Pflichten gemäß §5 Absatz 1 nicht nachkommt, so kann der Vorstand 

über den Ausschluss des Mitgliedes entscheiden. 

(2) Eine Rückerstattung des Jahresbeitrages bei Erlöschen der Mitgliedschaft ist ausgeschlossen. 

§8 Ausschluss 

(1) Der Vorstand kann ein Mitglied nach dessen Anhörung ausschließen. 

(2) Gegen diesen Beschluss kann der Betroffene schriftlich Einspruch einlegen und die Entscheidung der Mitglie-

derversammlung beantragen; bis zu deren Entscheidung gilt das Mitglied als suspendiert. 

(3) Der beabsichtigte Ausschluss muss den Mitgliedern mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung 

unter Wahrung einer Frist von zwei Wochen angekündigt werden. 

§9 Organe 

Organe der Wirtschaftsjunioren Kulmbach sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
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§10 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über alle wichtigen Angelegenheiten, soweit diese nicht dem Vorstand 

übertragen worden sind, insbesondere über 

(1) Festsetzung des Jahresbeitrages, 

(2) Neuwahlen des Vorstands und dessen Entlastung unter Berücksichtigung von § 11, 

(3) Grundzüge des Veranstaltungsprogramms, 

(4) Genehmigung des Jahresabschlusses, 

(5) Bestellung der Kassenprüfer, 

(6) Änderungen dieser Satzung; jedoch müssen Änderungsanträge dem Vorstand mindestens vier Wo-

chen vorher mitgeteilt werden, sodass sie im Einladungsschreiben zur betreffenden Sitzung ange-

kündigt werden können. 

(2) Der Vorstand kann sie nach Bedarf mit einer Einladungsfrist von zwei Wochen einberufen. Sie muss aber 

mindestens einmal jährlich im November oder Dezember einberufen werden oder dann, wenn dies mindestens 

zehn aktive Mitglieder wünschen; die Einladungsfrist beträgt dann drei Wochen. Die Einladung kann schriftlich 

oder elektronisch erfolgen. 

(3) Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der aktiven Mitglieder anwesend ist. Ist die Mitgliederver-

sammlung danach nicht beschlussfähig, so ist eine neue Mitgliederversammlung, welche mit der gleichen Ta-

gesordnung zehn Minuten nach der beschlussunfähigen ersten zusammentritt, ohne Rücksicht auf die Zahl 

der Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist im Einladungsschreiben ausdrücklich hinzuweisen. 

(4) Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. 

(5) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme, Stimmübertragung ist nicht zulässig. 

(6) Der Vorstand kann nach seinem Ermessen in Ausnahmefällen beschließen und in der Einladung mitteilen, 

dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen 

und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben (Online-Mitgliederversamm-

lung). Der Ausnahmefall ist in der Einladung zu begründen. 

(7) Das verwendete Medium, die für die Teilnahme erforderlichen Zugangsdaten und alle sonstigen Informationen, 

die die Mitglieder für die satzungsmäßige Ausübung ihrer Mitgliederrechte benötigen, sind den Mitgliedern so 

rechtzeitig mitzuteilen, dass deren Teilnahme nicht unangemessen erschwert wird. Die Mitglieder sind ver-

pflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangswort keinem Dritten zugänglich zu machen und unter stren-

gem Verschluss zu halten. 

§11 Vorstand 

(1) Der Vorstand leitet und vertritt die Wirtschaftsjunioren Kulmbach und entscheidet über alle Angelegenheiten, 

die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 

(2) Der Vorstand besteht aus zwei bis fünf gleichberechtigten Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung 

jeweils für zwei Geschäftsjahre gewählt werden. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird von der Mitglieder-

versammlung festgelegt. Frei gewordene Positionen in dem Vorstand werden in der nächsten Mitgliederver-

sammlung neu besetzt. Ein Mitglied kann dem Vorstand innerhalb der Altersgrenze maximal vier Jahre ange-

hören. 

(3) Der Vorstand arbeitet als Kollegium in kooperativer Arbeitsteilung. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den 

Vorstandssprecher, dessen Stellvertreter und den Schatzmeister. Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstandssprechers. Die Position des Schatz-

meisters kann auch durch einen externen Steuerberater ausgeübt werden, wenn der Vorstand aus nur zwei 

Mitgliedern (Vorstandssprecher und Stellvertreter) besteht. 

(4) Der mit der Geschäftsführung der Wirtschaftsjunioren Kulmbach beauftragte Kreisgeschäftsführer der Kammer 

kann an den Vorstandssitzungen in beratender Funktion teilnehmen. 

(5) Geschäftsstelle der Wirtschaftsjunioren Kulmbach ist die Adresse eines festzulegenden Vorstandsmitgliedes. 
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(6) Vorstandsmitglieder können zur Wahrung ihrer Aufgaben an nationalen Veranstaltungen der Wirtschaftsjunio-

ren teilnehmen. Der Vorstand kann die Wahrnehmung auch an ein Mitglied delegieren. Anfallende Konferenz-

gebühren, Fahrtkosten und Übernachtung werden auf Antrag erstattet. 

(7) Der Vorstandssprecher und der Schatzmeister können über Beträge bis zu 100,- EUR selbstständig, gegen 

Quittung, verfügen. Beträgen von über 100,- EUR müssen alle Vorstandsmitglieder zustimmen. 

(8) Im Geschäftsjahr 2023 und 2024 kann als Vorstandssprecher und/oder Stellvertreter ein Fördermitglied bis 

zum 45. Lebensjahr gewählt werden. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass mindestens ein Mitglied im 

Vorstand unter 40 Jahre ist.  

(9) Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2024 verliert der Passus §11 Abs. (8) automatisch seine Gültigkeit. 

§12 Protokoll 

Über die Beschlussfassung in den Organen ist ein Protokoll zu verfassen, das jedem Mitglied zur Einsichtnahme offen-

steht. 

§13 Mitgliedsbeitrag und Erstattungen 

(1) Der Mitgliedsbeitrag für Mitglieder gem. §3 Abs. (1) beträgt jährlich 175,- EUR. Der Mitgliedsbeitrag für För-

dermitglieder beträgt jährlich 100,- EUR. Der Beitrag ist zum 31. März des jeweiligen Kalenderjahres fällig. 

(2) Für aktive Mitglieder besteht die Möglichkeit, Gebühren für Veranstaltungen wie Tagungen, Konferenzen und 

Seminare außerhalb des Kreises in einer Höhe von bis zu 50, – EUR pro Jahr zu beantragen. Über Sonderfälle 

kann der Vorstand entscheiden. Des Weiteren besteht für Neumitglieder die Möglichkeit der Erstattung der 

Teilnahmegebühren ihrer ersten überregionalen Konferenz/Academy innerhalb Deutschlands. 

§14 Kassenführung 

(1) Der vom Vorstand gewählte Schatzmeister führt Kasse und Konten der Wirtschaftsjunioren Kulmbach. 

(2) Mindestens ein durch die Mitgliederversammlung zu bestellender Kassenprüfer, der kein Vorstandsmitglied 

ist, prüft geschäftsjährlich die Kassenführung des Schatzmeisters. 

§15 Auflösung der Wirtschaftsjunioren Kulmbach 

(1) Die Auflösung der Wirtschaftsjunioren Kulmbach kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen wer-

den. 

(2) Diese Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. 

Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist unverzüglich eine weitere Versammlung einzuberufen, die 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Die Ladungsfrist für diese zweite 

Versammlung beträgt zwei Wochen.  

(3) Der Auflösungsbeschluss der Wirtschaftsjunioren Kulmbach bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der abge-

gebenen Stimmen. 

(4) Im Falle der Auflösung der Wirtschaftsjunioren Kulmbach fällt das Vermögen an einen gemeinnützigen Zweck 

im Landkreis Kulmbach oder den Landesverband der Wirtschaftsjunioren Bayern. Den Beschluss hierzu trifft 

die Mitgliederversammlung zur Auflösung.  

§16 Schlussbestimmung 

Diese Satzung ist mit der Mitgliederversammlung am 24.November 2016 beschlossen worden. Der §10 Abs. 6 und Abs. 

7 sowie der § 11 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, Abs. 8 und Abs. 9 wurden von der Mitgliederversammlung am 18.01.2023 

geändert. 

 

- Ende der Satzung - 


